
DER GESCHftFTSLHDEN Was das Husfehen alter Gefcf>äftsläden 
in mittelalterlichen Bauten fo am 
ziehend macht, ift nicht etwa irgend 

ein befonderer fichtbarer Schmuck. Wir 
können an ihnen in der Regel nichts ent= 
decken, was auf die fibücht eines befonderen 
Schmuckes hinweifen würde, es fei denn, daß 
an den Traghölzern oder der Eingangstür 
oder den Fenftern der Verfuch gemacht ift, 
die Jahreszahl, den Namen des Befiijers oder 
ein Symbol der Zunft anzubringen und eine 
dekorative Wirkung zu erzielen. Sicherlich 
befteht darin nicht die Hauptfache. Der 
harmonifche Eindruck wird eher durch einen 
gewiffen Geift der Wohnlichkeit, der alles 
aufs befte unterhält, hervorgebracht und bei 
näherer Betrachtung ergibt fich, daß Wohnen 
undHrbeiten, Handel und Wandel auf gleichen 
Bedingungen beruhen, als unzertrennliche 
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Einheit für die Architektur des Haufes fowie des Gefchäftsladens 
den Husfcblag gibt. Wohnhaus und Gefchäftshaus find in den 
alten kleinen Verhältniffen eine Einheit. Das alte Städtebild 
empfängt von den zahlreich abgeftuften perfönlichen Einzel= 
exiftenzen, die fich in der Hausarchitektur nach außen hin aus- 
fprechen, ein charakteriftifches, wechfelvolles und lebendiges Bild. 
Im unteren Stockwerk batte man den Laden, oben wohnte man. 
Das Wohnen ift entfcbeidend für den getarnten äußeren Zufchnitt. 
Alte bolländifcbe Läden in Häufern, die Gefchäfts» und Wohnbäufer 
in einem find, laffen die konftruktive Einheit der unteren Laden¬ 
räume mit den oberen Wohnräumen noch ganz klar erkennen. 
Die moderne Baukunft in England und Holland nimmt das alte 
Bauprinzip wieder auf, löft die unteren Teile zwifcben den Kon« 
ftruktionslinien in eine Flucht von Fenftern auf, die zum Teil nach 

außen ausbauchen, und fetjt oberhalb der ftarken fichtbaren 
Teilung, die das Untergefcboß vom Obergefchoß trennt, die Wohn« 
hausarchitektur fort. Die Cbarakteriftik befteht, wie in den guten 
Zeiten der Baukunft, darin, daß die inneren durch die Konftruktion 
und den Zweck bedingten Verbältniffe in der Außenerfcbeinung 
klar zutage treten. Das gefcbiebt auch dann, wenn das Gefchäfts- 
baus nicht zugleich auch als Wohnhaus verwendet wird und die 
oberen Stockwerke entweder als Mietwohnungen oder als Kontor 
und Lagerräume dienen. Der letztere Umftand bat die beengende 
Form des alten Bürgerbaufes ganz gefprengt und zu dem modernen 
Bauorganismus des reinen Gefchäftsbaufes geführt, das nun in 
alten Teilen feine gefcbäftlicbe Beftimmung klar zum Ausdruck 
bringt und nichts mehr von dem alten Geift der Wohnlichkeit 
enthält. Das Prinzip der Sachlichkeit, das an den mittelalterlichen 

Werken zur böcbften künftleri- 
fchen Entfaltung der Cbarakte¬ 
riftik geführt bat, bezweckte 
neueftens den großen Vorteil, 
daß die Gefcbäftsportale jene 
rein äußerlich angeklebte Maske 
an den Gefchäftsläden der neue¬ 
ren Zeit in Wegfall kommt. Diefe 
fogenannten Portale, die mit 
einer Reibe von Auslagefenftern 
an den Häuferfronten aufgeftellt 
werden, täufchen eine Hofzarchi- 
tektur vor, die in Wirklichkeit 
nicht vorhanden ift und in diefer 
Form auch nie vorhanden fein 
kann. Das fichtbare äußere Über¬ 
gewicht der oberen Mauermaffen 
und die dünnen Fenfterftäbe, in 
die fie fich fcbeinbar in den Ge« 
fcbäftsportalen und Auslagkäften 
des Erdgefcboffes auflöfen, ftehen 
in einem folcben fchreienden 
Mißverhältnis, daß es nur durch 
die abftumpfende Macht der Ge¬ 
wohnheit zu erklären ift, wenn 
diefe Widerwärtigkeit allgemeine 

Altes Kaufmannsbaus in Dordrecbt Geltung gefunden bat. Ganz Altes Kaufmannsbaus in Alkmaar 
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